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Tagesordnungspunkt 1 

Fachgespräch zu den wesentlichen Inhalten und 
Empfehlungen des Zweiten Engagementberichts 
sowie zur Stellungnahme der Bundesregierung 
mit dem Vorsitzenden der Sachverständigen-
berichtskommission, Herrn Prof. Dr. Thomas 
Klie, und dem Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Herrn Dr. Ralf Kleindiek 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden zur 
33. Sitzung des Unterausschusses „Bürgerschaft-
liches Engagement“, die einen öffentlichen und 
einen nichtöffentlichen Teil haben werde. Im 
öffentlichen Teil zu Beginn werde man sich in 
einem Fachgespräch mit den Ergebnissen und 
Empfehlungen des Zweiten Engagementberichts 
befassen. Dazu heiße er den Vorsitzenden der 
Sachverständigenberichtskommission für den 
Zweiten Engegementbericht, Herrn Professor 
Dr. Thomas Klie, sowie den Staatssekretär im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), Herrn Dr. Ralf Kleindiek, 
herzlich willkommen. Er weise bereits jetzt darauf 
hin, dass die Sitzung ab dem TOP 2, der Anbera-
tung des Berichts über die Arbeit des Unteraus-
schusses in der 18. Wahlperiode, nichtöffentlich 
fortgesetzt werde und die Besucher den Sitzungs-
saal dann verlassen müssten. Er weise noch da-
rauf hin, dass den Mitgliedern auch eine Präsenta-
tion von Herrn Professor Klie vorliege (Anlage 1). 

Herr Prof. Dr. Thomas Klie (Vorsitzender der 
Sachverständigenberichtskommission für den 
Zweiten Engagementbericht) bedankt sich zu-
nächst für die erneute Möglichkeit, im Unteraus-
schuss über den Zweiten Engagementbericht 
sprechen zu dürfen. Da er im Juni 2016 den Mit-
gliedern bereits einige wesentliche Essenzen des 
Berichtes habe vorstellen können, werde er sich 
dieses Mal auf die Empfehlungen und politischen 
Implikationen konzentrieren, die dieser Zweite 
Engagementbericht wahrscheinlich primär für die 
nächste Bundesregierung haben werde. Es sei aus 
seiner Sicht nicht besonders günstig, dass der 
Bericht dem Parlament erst so spät von der 
Bundesregierung vorgelegt worden sei, sodass er 

möglicherweise nicht einmal mehr im Plenum des 
Bundestages diskutiert werde. Darauf werde er 
später noch einmal zu sprechen kommen. Nichts-
destoweniger freue er sich, den vor gut einem Jahr 
von der Kommission an das Ministerium über-
gebenen Bericht den Mitgliedern heute hier im 
Unterausschuss und am kommenden Freitag im 
Rahmen einer großen Fachveranstaltung in Berlin 
der interessierten Fachöffentlichkeit vorstellen zu 
dürfen.  

Er wolle an dieser Stelle nicht noch einmal auf 
den Auftrag an die Kommission eingehen, den er 
den Mitgliedern bereits in der Sitzung im Juni 
2016 skizziert habe. Vielmehr wolle er gleich zu 
den wesentlichen Empfehlungen und politischen 
Implikationen des Zweiten Engagementberichts 
kommen. Er beginne jedoch mit einigen zentralen 
Themen und Aussagen aus dem allgemeinen Teil. 
Im Gegensatz zum Siebten Altenbericht oder auch 
zum Zweiten Gleichstellungsbericht bestehe der 
Engagementbericht aus zwei Teilen. Im ersten Teil 
werde eine allgemeine Bestandsaufnahme der 
Engagementlandschaft in Deutschland vorge-
nommen und es würden zentrale Debatten auf-
gegriffen, während im zweiten Teil ein Schwer-
punktthema behandelt werde, im jetzigen Fall das 
Thema „Engagement in den Kommunen“. 

Im allgemeinen Teil habe sich die Kommission 
zunächst mit der Vielfalt des Engagements aus-
einandergesetzt und empfohlen, was möglicher-
weise gerade für den Unterausschuss interessant 
sei, den Dachbegriff „Engagement“ zu verwenden. 
Hierüber habe man einige Debatten geführt. Die 
Kommission habe sich dafür entschieden, weil sie 
es für ausgesprochen wichtig erachte, die Breite 
des Engagements in den Blick zu nehmen, um 
sowohl die integrativen Wirkungen als auch das 
Engagement jenseits der klassischen, mittel-
schichtsorientierten Formen stärker zu berück-
sichtigen. Man habe das Engagement in Deutsch-
land anhand von insgesamt sechs verschiedenen 
Spannungsachsen vermessen, um Mischformen 
herauszuarbeiten, die Vielfalt in den Blick zu 
nehmen und dies für Engagementförderstrategien 
nutzbar zu machen, die sich gerade auf der 
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lokalen Ebene in besonderer Weise bewähren 
müssten. Immer noch hänge das Engagement 
bekanntlich ganz wesentlich von Einkommen, Bil-
dung und sozialem Status ab. Innerhalb der Kom-
mission sei man sich einig gewesen – auch Herr 
Professor Hüther habe dem zugestimmt –, dass die 
zunehmenden Einkommensdifferenzen desinte-
grative Wirkungen hätten. Die festzustellende 
Distanzierung vom demokratischen Gemeinwesen 
von Teilen der Bevölkerung habe auch damit zu 
tun, dass diese sich als Modernisierungsverlierer 
empfänden. Nehme man dies ernst, müsse man 
die Engagementförderung in besonderer Weise auf 
diejenigen ausrichten, die die Identifikation mit 
dem Gemeinwesen verloren bzw. noch nicht ent-
wickelt hätten, wie z. B. Menschen mit Migra-
tionsgeschichte, die erst seit kurzem in Deutsch-
land lebten. Interessant seien in diesem Zusam-
menhang auch die Studien von Herrn Uslucan, 
die deutlich machten, dass türkischstämmige 
Menschen in Deutschland zwar häufig SPD und 
Grüne wählten, aber gleichzeitig in der Türkei die 
AKP politisch favorisierten. Dies zeige, dass die 
Identifikation mit der neuen Heimat noch nicht 
besonders ausgeprägt sei. Diese wichtigen Hinter-
gründe habe man in die Analysen mit einbezogen. 
Es gebe in manchen Sprachen, z. B. der türki-
schen, gar kein Wort für Engagement und schon 
gar nicht für bürgerschaftliches Engagement. Auch 
von daher plädiere die Kommission für einen 
weiten Engagementbegriff und die Betrachtung 
der unterschiedlichen Variationen von Engage-
ment und auch der verschiedenen Felder, in 
denen es sich entfalte und in denen es den sozia-
len Zusammenhalt und die Demokratie nicht nur 
stütze, sondern dessen Fundament sei, wie es im 
Auftrag der Bundesregierung an die Berichts-
kommission heiße. 

Die Kommission plädiere zweitens für mehr Mut 
zu einer philosophischen Betrachtung von Enga-
gement, das eng mit Fragen des guten Lebens 
zusammenhänge. Die Kommission habe Martha 
Nussbaum zur Grundlage für ihr Verständnis von 
Daseinsvorsorge als Voraussetzung der Bedingun-
gen guten Lebens und der Möglichkeiten des 
Menschen, sich zu entfalten, herangezogen. Eine 
solch philosophische Betrachtungsweise des 

Engagements, die er an dieser Stelle nicht im Ein-
zelnen ausführen könne, sei aus Sicht der Kom-
mission wichtig. Die Kommission distanziere sich 
auch deutlich von der Debatte über die Pflicht 
zum Engagement. Sie halte nichts von einem 
Pflichtenkanon, mit dem die Bürgerinnen und 
Bürger zum Engagement oder zur Übernahme 
eines Ehrenamtes verpflichtet werden sollten. 
Auch wenn es – historisch bedingt – in der Demo-
kratie einige Pflichtehrenämter wie z. B Wahl-
helfer oder im Bereich der rechtlichen Betreuung 
gebe, erwachse das Engagement im Wesentlichen 
aus der eigenen Vorstellung vom guten Leben. Es 
sei gewissermaßen intrinsisch und mit Vorstellun-
gen von „Tugendhaftigkeit“ verbunden, wenn 
man diesen etwas altmodischen Begriff hier noch 
einmal aufgreifen wolle. Die Kommission spreche 
sich auch gegen militärische Vokabeln wie z. B. 
die „Rekrutierung“ von Ehrenamtlichen aus, die 
auch in Verbänden häufig noch anzutreffen sei. 
Denn damit werde verschleiert, worum es im 
Engagement gehe, nämlich um den eigen- und 
mitverantwortlichen Beitrag des Einzelnen zur 
Gestaltung des Gemeinwesens.  

Die Kommission, die sehr stark von ihrer interdis-
ziplinären Zusammensetzung profitiert habe, for-
dere drittens eine neue Qualität der Empirie. Dank 
Frau Köcher vom Institut für Demoskopie Allens-
bach sei es gelungen, im Bericht ein neues Kapitel 
der Empirie aufzuschlagen. Aus seiner Sicht seien 
die Daten über das Engagement noch nie so gut 
aufbereitet worden, auch weil man auf eine 
Vielzahl von Quellen habe zurückgreifen können, 
die bisher noch nicht für Fragen des Engagements 
genutzt worden seien. Die Kommission habe auch 
die Ergebnisse des Freiwilligensurveys noch mit 
einbeziehen können und habe daher vom BMFSFJ 
mehr Zeit für die Fertigstellung des Berichtes 
bekommen, wofür er sich noch einmal bedanke. 
Man habe sich auch sehr kritisch mit der Metho-
dik des Freiwilligensurveys auseinandergesetzt. 
Aus Sicht der Kommission hätte man die Chance 
des Neuanfangs bei der Vergabe des Surveys 
besser nutzen können und auch sollen. Gleich-
wohl seien die Daten des Freiwilligensurveys 
interessant. Dessen Datenbasis sei erweitert 
worden und auch die Analysen seien für sich ge-
nommen verantwortlich vorgenommen worden. 
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Der Engagementbericht entwickele auch hier 
deutliche Impulse, von denen die Kommission 
hoffe, dass sie beim nächsten Freiwilligensurvey, 
aber auch bei anderen empirischen Arbeiten auf-
gegriffen würden, um die Empirie auf eine soli-
dere Basis zu stellen und der Gefahr entgegen-
zuwirken, dass das Engagement im Wesentlichen 
ein Abbild der bürgerlichen Gesellschaft sei. 
Wenn man dieser Gefahr weiter aufsitze und vor 
allem die Entwicklung von Engagementzahlen in 
den Mittelpunkt der politischen Kommunikation 
stelle, nehme man nicht ernst, was das Engage-
ment in dieser Gesellschaft eigentlich zu leisten 
habe und auch tatsächlich leiste.  

Viertens werde in einem eigenen Kapitel des Be-
richts, das in der Verantwortung von Herrn Pro-
fessor Tilman Mayer als Kommissionsmitglied 
und früheren Präsidenten der Deutschen Gesell-
schaft für Demographie entstanden sei, der demo-
grafische Wandel als sozialer Wandel und Gestal-
tungsaufgabe interpretiert. Man sei sich in der 
Kommission einig darüber gewesen, dass die so-
zialen Dynamiken von entscheidender Bedeutung 
seien. 

Neben diesen vier zentralen Themen im allgemei-
nen Teil habe die Kommission versucht, zentrale 
Engagementdebatten aufzugreifen und zu quali-
fizieren. Diese wolle er im Folgenden kurz benen-
nen: 

Erstens sei der Kommission die kooperative Bear-
beitung der Herausforderungen im Engagement 
für geflüchtete Menschen wichtig gewesen. Man 
habe sich intensiv mit der Flüchtlingsthematik 
auseinandergesetzt und auch betrachtet, welche 
„Frischzellenkur“ gewissermaßen die Engage-
mentszene durch das breite zivilgesellschaftliche 
Engagement der Bevölkerung erfahren habe und 
wie sie versucht habe, um es mit Konrad Hummel 
zu formulieren, durch das Engagement für die in 
Deutschland Zuflucht suchenden Menschen den 
eigenen Lebensstil in einer pluralen Gesellschaft 
zu verteidigen. Wenn zivilgesellschaftliche 
Grundwerte wie Toleranz, Offenheit und Plura-
lität zum Lebensstil würden, sei dies ein gutes 
Zeichen für die Gesellschaft. Dann brauche man 

auch keine Pflichtdebatte, sondern dann wachse 
Engagement aus der Gesellschaft heraus und stehe 
für zivilgesellschaftliche Werthaltungen. Man 
habe im Bericht auch thematisiert, wie Staat, 
Kommunen und Zivilgesellschaft im Bereich der 
Flüchtlingshilfe kooperiert hätten. 

Eine zweite zentrale Debatte sei die differenzierte 
Wahrnehmung und Würdigung des Engagements 
von Personen mit Migrationshintergrund gewesen. 
In diesem Bereich habe die Kommission sehr 
intensiv mit Herrn Uslucan zusammengearbeitet, 
der hierzu Wichtiges zu sagen habe. Auch hierzu 
habe die Kommission vertiefende Analysen und 
Empfehlungen vorgelegt, auf die er jetzt nicht im 
Einzelnen eingehen wolle. 

Die dritte zentrale Debatte, die die Kommission 
aufgegriffen habe, betreffe die Monetarisierung 
freiwilligen Engagements. Hier plädiere man für 
notwendige Klärungen in den verschiedenen 
Politikfeldern. Der Deutsche Bundestag habe die 
Monetarisierung in Teilbereichen aus seiner Sicht 
in unverantwortlicher Weise gefördert. Er wolle 
an dieser Stelle nur die sogenannten niedrig-
schwelligen Pflege- und Unterstützungsleistungen 
nennen, die nicht wirklich gut überlegt gewesen 
seien. Er habe nichts gegen die Privilegierung von 
Sorgetätigkeiten als nebenberufliche Tätigkeiten, 
aber diese als Ehrenamt zu bezeichnen, führe zu 
Mischformen, die nicht von allen Institutionen in 
produktiver Weise geklärt und aufgegriffen wor-
den seien. Im Katastrophenschutz und dort, wo es 
um Fragen der Daseinsvorsorge in strukturschwa-
chen Gebieten gehe, sei die Frage der Entgeltung 
und Stabilisierung des Engagements der Bürgerin-
nen und Bürger eine andere als in anderen Berei-
chen und anderen Regionen. Im Gegensatz zu 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles spreche 
sich die Kommission für eine Neuauflage von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aus. Denn Lang-
zeitarbeitslose dürften nicht nach dem Motto 
„macht etwas Sinnvolles und beschäftigt euch 
ehrenamtlich“ noch einmal möglicherweise einer 
subjektiven Demütigungserfahrung ausgesetzt 
werden. Die Mehraufwandsentschädigungen für 
ehrenamtliche Langzeitarbeitslose halte die Kom-
mission daher für keinen guten Weg. Dies habe, 
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wenn man es sozialpolitisch wende, Konsequen-
zen. Denn dann müsste man sich in bestimmten 
strukturschwachen Gebieten über strukturpoli-
tische Maßnahmen verständigen, weil man die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Prosperität 
einer Region als Einheit verstehen müsse. Nur 
dann habe man es wirklich mit einer Entwicklung 
zu tun, die auch engagement- und identifikations-
fördernd sei. 

Die vierte zentrale Debatte habe sich mit dem 
Thema „Bildung für und durch Engagement“ 
beschäftigt. Hier habe der inzwischen verstorbene 
Professor Thomas Olk die Kommission mit einer 
exzellenten Expertise unterstützt. Die Kommis-
sion sehe die hohe Bedeutung der Bildung durch 
den gesamten Lebenslauf, aber auch und gerade 
bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen. Im Engagement lerne man auch die Bereit-
schaft, Verantwortung in der Gesellschaft und für 
andere Menschen zu übernehmen. Das gehöre in 
ähnlicher Ernsthaftigkeit wie die MINT-Fächer zu 
einem guten Bildungsprogramm. 

Die fünfte zentrale Debatte habe die Beziehung 
zwischen Partizipation und Engagement betroffen, 
die man in einem unter der Verantwortung von 
Frau Professor Brigitte Geißel entstandenen Kapi-
tel sowohl empirisch als auch konzeptionell 
herausgearbeitet habe. Die Kommission sehe hier 
deutliche Zusammenhänge, zumal Wahlbeteili-
gung und Engagementniveau hoch miteinander 
korrelierten. Insofern gehörten die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger und die örtliche Verant-
wortungsübernahme für die Gestaltung der Da-
seinsvorsorge sowie das Engagement zusammen. 
Es müsse dabei nicht immer um direkte Demokra-
tie gehen, sondern es gebe andere, vor allem 
kooperativere Formen der demokratischen Mit-
wirkung, die sich auf kommunaler Ebene beson-
ders bewährt hätten. 

Die sechste zentrale Debatte befasse sich mit dem 
Thema „Daseinsvorsorge und Engagement“. Hier-
zu habe der Kommission eine exzellente Expertise 
von Herrn Professor Thorsten Ingo Schmidt aus 
Potsdam vorgelegen, in der das Thema „Daseins-
vorsorge“ noch einmal in neuer Weise aufbereitet 

worden sei. Es gehe hier um die Befähigung zur 
Selbstgestaltung auf kommunaler, örtlicher, zum 
Teil auch auf sublokaler Ebene und das unter 
höchst unterschiedlichen Bedingungen. 

Schließlich habe man sich im Rahmen der siebten 
zentralen Debatte mit Fragen der Gemeinwirt-
schaft und mit echten, nicht in Vereinsform 
daherkommenden Genossenschaften auseinander-
gesetzt. Man sehe vom Umwelt- über den Pflege- 
bis in den Kulturbereich hinein sehr interessante 
genossenschaftliche Strategien und gemein-
wirtschaftliche Handlungsformen. Die Hybridität 
sei, wie es das Kommissionsmitglied Professor 
Adalbert Ebers gerne formuliere, auch im Kontext 
von Engagement ein ganz wichtiger Faktor. 
Engagement gelte es, in hybride Formen der 
gemeinwirtschaftlichen Gestaltung auch von 
Daseinsvorsorgeaufgaben zu integrieren. 

Es sei der Kommission auch wichtig gewesen, den 
Zusammenhang zwischen Strukturmerkmalen der 
Gesellschaft und dem Engagementniveau heraus-
zuarbeiten. Dafür habe man die Daten des Euro-
pean Social Surveys analysiert und ausgewertet. 
Dabei sei man zu dem sehr wichtigen Ergebnis ge-
kommen, dass Kategorien wie Gewaltfreiheit, 
Rechtstaatlichkeit, Partizipation, Gerechtigkeit 
und sozialer Ausgleich gemessen am Gini-Koeffi-
zienten, Arbeitslosigkeit, Offenheit und Toleranz 
gemessen an Übergriffen auf Migrantinnen und 
Migranten in hohem Maße mit dem Engagement-
niveau korrelierten. Eine Engagementpolitik, die 
meine, sie könne durch Infrastrukturförderung 
einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung von 
Engagement leisten, greife viel zu kurz. Vielmehr 
müssten zunächst einmal die Strukturbedingun-
gen dafür geschaffen werden, dass sich Bürge-
rinnen und Bürger für den Staat und in diesem 
Staat engagierten. Man sehe gerade in den USA, 
wie sich eine Bevölkerung zivilgesellschaftlich 
aktiviere, weil sie sich in dem, was ihre Lebens-
führung bisher ausgemacht und ausgezeichnet 
habe, bedroht fühle. Darum könne man dort eine 
besonders vitale Zivilgesellschaft als Reaktion auf 
die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 
beobachten. Umgekehrt gelte aber auch, dass eine 
stabile Gesellschaft, die die genannten Merkmale 
aufweise, gewissermaßen die Bedingungen für 
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dauerhaftes Engagement auch im Sinne der 
Koproduktion schaffe. Das habe auch auf regio-
naler Ebene Konsequenzen. Die Kommission habe 
im Bericht nachgezeichnet, dass es bei den ge-
nannten Strukturmerkmalen, die man für die EU-
Mitgliedsstaaten gemessen habe, auch in den 
deutschen Regionen sehr große Unterschiede gebe 
mit entsprechenden Folgewirkungen auch für das 
Engagement. 

Auf der lokalen Ebene empfehle die Kommission 
unter Bezugnahme auf aktuelle Bemühungen der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement (KGSt), die Bürgerkommune 
zum Leitbild zu erheben, neue Formen des Regie-
rens und Verwaltens zu etablieren und sich von 
einer stark ökonomischen, am „Neuen Steue-
rungsmodell“ orientierten Ausrichtung der kom-
munalen Verwaltung zu verabschieden. Neben 
dem alleine nicht tragfähigen Begriff der Kunden-
orientierung gehe es dabei primär um die Bürge-
rinnen und Bürger als Mitgestalter öffentlicher 
Angelegenheiten. Insofern erscheine der Kommis-
sion das Leitbild der Bürgerkommune als ange-
messen. Dies habe man anhand zentraler Themen 
der lokalen Politik – Mobilität, Klima- und Ener-
giepolitik, Katastrophenschutz, Gesundheit, Pflege 
und Sorge, Kultur und Sport – ausbuchstabiert 
und versucht, für diese Bereiche sowohl Möglich-
keiten als auch Grenzen des Engagements heraus-
zuarbeiten. Wesentliche Quintessenz sei, dass es 
beim Engagement in diesen einzelnen Politik-
bereichen weder um ein „Ad-On“ noch allein um 
Infrastrukturförderung gehe, sondern Engagement 
müsse zum Wesensbestandteil einer subsidiär 
angelegten Gesundheits- und Sozialpolitik werden 
und dort eine zentrale Rolle erhalten. Das hätte 
zentrale Konsequenzen. Dann dürfte z. B. die 
Pflege eben nicht in einer Mischung aus radikaler 
Marktorientierung und Überregulierung zentra-
listisch gestaltet werden. Anderenfalls dürfe man 
sich nicht wundern, dass das Engagement dort 
keine große Rolle spiele. Hier habe der Bundestag 
leider falsche Steuerungsentscheidungen ge-
troffen. Ähnliche Entwicklungen gebe es zum Teil 
im Bereich des Gesundheitswesens. Die Kommis-
sion habe auch über das Präventionsgesetz dis-
kutiert, das für sich genommen noch keine hin-
reichende Antwort sei. Eine „public health“ und 

subsidiär orientierte Gesundheitsökonomie lebe 
von der Selbsthilfe und dem Engagement und 
hätte ganz andere Effekte sowohl auf der Gesund-
heits- als auch auf der Kostenseite als ein Gesetz, 
das Prävention lediglich als „Ad-On“ betreibe.  

Er wolle im Folgenden eine Reihe von Empfeh-
lungen der Kommission skizzieren und komme 
zunächst zu den Empfehlungen zur Empirie. Der 
Freiwilligensurvey, die Zeitverwendungsstudie 
des Statistischen Bundesamtes, das Sozio-oekono-
mische Panel (SOEP) und der Mikrozensus böten 
zwar wichtige Erkenntnisse, man könnte sie aber 
weiterentwickeln, um noch relevantere Daten für 
das Engagement zu gewinnen. Engagement sei 
weit mehr als Freiwilligentätigkeit in Vereinen 
und Verbänden. Daher sollten empirische Unter-
suchungen ihren Fokus weiten, um die Vielfalt 
des Engagements besser zu erfassen. Auch sei die 
vielgestaltige Organisationslandschaft noch nicht 
ausreichend kartiert. Die kommunale und regio-
nale Engagementförderung müssten sich auf 
verlässliche Informationen stützen können. Dafür 
würden planungsrelevante Daten über das kom-
munale und regionale Engagement benötigt. Empi-
rische Ermittlungen des Engagements und auch 
Bewertungen solcher Studien sollten ferner 
methodologischen Gesichtspunkten mehr Gewicht 
beimessen, was auch eine Kritik am Freiwilligen-
survey sei. Die exzellenten Analysen von Frau 
Köcher und Herrn Naumann im Engagement-
bericht sollten aufgegriffen werden, um den Frei-
willigensurvey bei der nächsten Erhebungswelle 
im Jahr 2019 weiter zu qualifizieren.  

Er komme nun zu Empfehlungen im Bereich der 
Infrastruktur. Insbesondere Gemeinden im länd-
lich-peripheren Raum benötigten mit Blick auf 
Mentalität, Sozialstrukturen und Infrastrukturen 
bei der Förderung von Engagement eine familien-
freundliche und generationenübergreifende Agen-
da, die der Unterstützung von Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und Politik bedürfe. In prekären urba-
nen Gebieten mit komplexen sozialen Problem-
lagen, mit denen sich die Kommission auch 
auseinandergesetzt habe, seien quartiers- und 
sozialraumorientierte Ansätze von zentraler 
Bedeutung und müssten auch Teil der Förder-
politik sein. Nehme man den Sozialraum in 
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seinen sozialen Differenzen und seiner sozialen 
Ungleichheit nicht konsequent mit auf, werde 
man den Herausforderungen aus Sicht der Kom-
mission nicht ausreichend gerecht. Soziale und 
räumliche Vielfalt und Ungleichheiten erforderten 
solidarische und differenzierte Wege und Strate-
gien der kommunalen Daseinsvorsorge. Hier habe 
man sich mit der Frage von Budgets befasst, die in 
vielen Bereichen schon erprobt seien. Die Kom-
mission sei auch davon überzeugt, dass die quar-
tiersorientierten, integrativen Förderprogramme 
der Städtebauförderung und der ländlichen 
Entwicklung stärker auf die Sicherung und das 
Management der Daseinsvorsorge hin ausgerichtet 
und hierfür finanziell erweitert werden sollten.  

Zur Monetarisierung habe die Kommission eben-
falls eine Reihe von Empfehlungen formuliert. 
Formen nebenberuflicher Tätigkeiten im Interesse 
des Gemeinwohls hätten eine große Bedeutung. 
Sie sollten aber nicht als Ehrenamt bezeichnet 
werden. Auch bei der Übungsleiterpauschale 
werde zunächst einmal nur auf die Nebenberuf-
lichkeit und nicht auf das Ehrenamt abgehoben. 
Es gebe eine unzureichende Datenlage, was so-
wohl den Umfang als auch die Wirkungen von 
Monetarisierung in verschiedenen Bereichen 
anbelange. Das BMFSFJ habe eine Studie zur 
stationären Pflege in Auftrag gegeben, das Engage-
ment finde aber überwiegend in der häuslichen 
Pflege statt. Die Kommission empfehle ferner, die 
statistischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
die Nutzung der Übungsleiter- und Ehrenamts-
pauschale quantifizieren zu können. Diesbezüg-
lich habe man mit der Finanzverwaltung sowohl 
auf Bundes- als auch auf Landesebene gespro-
chen. Die Stellungnahme der Bundesregierung sei 
hinsichtlich dieser Empfehlung aus durchaus 
nachvollziehbaren Gründen sehr zurückhaltend, 
da das nicht nur Mehrarbeit mache, sondern auch 
durchaus politisch umstritten sei. Die Kommis-
sion halte dies gleichwohl für notwendig, was 
einsichtig werde, wenn man sich exemplarisch 
die Zahlen zur fiskalischen Bedeutung engage-
mentrelevanter Politik auf der folgenden Ab-
bildung anschaue. Nach Hochrechnungen des 
Bundesfinanzministeriums führten die in den 
letzten Wahlperioden wiederholt erhöhte Übungs-
leiterpauschale sowie die Ehrenamtspauschale zu 

Steuermindereinnahmen von 807 Millionen Euro 
pro Jahr. Die Ausgaben für Freiwilligendienste 
und sonstige Programme der Engagementförde-
rung nähmen sich dagegen vergleichsweise gering 
aus. Die Politik müsse sich Gedanken darüber 
machen, ob dies die richtige Verwendung für die 
zur Verfügung stehenden Mittel sei. Für die-
jenigen, die keine Steuern zahlten, seien die ge-
nannten Pauschalen zudem weitgehend un-
interessant, abgesehen davon, dass solche 
Tätigkeiten auch sozialversicherungsrechtlich 
privilegiert seien. Für die lokale Politik habe die 
Kommission ebenfalls zahlreiche Empfehlungen 
formuliert, die er aus Zeitgründen nicht im 
Einzelnen darlegen könne, auf die er aber gerne 
bei Rückfragen eingehe.  

Er wolle noch etwas zur Stellungnahme der 
Bundesregierung zum Zweiten Engagementbericht 
sagen. Sie sei nach elf Monaten zwar nicht ganz so 
spät wie die zum Siebten Altenbericht vorgelegt 
worden, wo es dreizehn Monate gedauert habe. 
Gleichwohl könne man sich vorstellen, dass sich 
eine ehrenamtlich und unter starkem Zeitdruck 
arbeitende Kommission, um dieser Bundesregie-
rung noch die Möglichkeit zu geben, zentrale 
engagementpolitische Fragen aufzugreifen, in 
ihrer Arbeit nicht besonders gewürdigt sehe, 
wenn die Stellungnahme erst nach elf Monaten 
vorliege. Gründe hierfür seien auch nicht wirklich 
erkennbar. Die Stellungnahme zum Bericht sei 
insgesamt würdigend und wohlwollend. Die in 
der Stellungnahme enthaltenen Prüfaufträge seien 
aber eher defensiv formuliert. Ein wenig irritiert 
seien sowohl die Kommission als auch die Enga-
gementszene darüber, dass etwa zwei Drittel des 
Textes eine Darstellung der Leistungsbilanz der 
Bundesregierung in Sachen Engagementförderung 
seien. Die Kommission fühle sich in ihrem 
Bemühen, auch neue Punkte auf die Agenda zu 
setzen und die politische Bedeutung von Engage-
mentpolitik herauszuarbeiten, in der Stellung-
nahme nicht sehr ernst genommen. Diese sei 
zudem im Hinblick auf die im Bericht enthaltenen 
politisch relevanten Hinweise zur Anlage des 
Freiwilligensurveys, zur Mehrebenenfinanzierung 
etc. wenig reflexiv. Teilweise sei die Stellung-
nahme auch fehlerhaft, z. B. beim Thema „Pflege“, 
wo etwa gesagt werde, die empfohlenen Budgets 
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seien in einem Teilkaskosystem nicht möglich. 
Das sei falsch, da diese schon erfolgreich erprobt 
worden seien. Auffällig und ein Dilemma sei 
zudem, dass Engagementpolitik von der Bun-
desregierung sehr stark als Programmpolitik ver-
standen werde. Die Engagementberichtskommis-
sion habe diesbezüglich eine andere Meinung. 
Wenn Engagement die Basis einer demokratischen 
und sozialen Gesellschaft darstelle, müsse Engage-
mentpolitik anders ausgerichtet werden. Dann 
dürften eben nicht nur im Wesentlichen Program-
me und Infrastrukturförderung für Freiwilligen-
zentren im Mittelpunkt stehen, so wichtig diese 
auch seien, sondern es müsste um die Voraus-
setzungen gehen, wie Bürgerinnen und Bürger 
ihre Engagement- und Mitverantwortungs-
bereitschaft leben könnten. Dies wäre dann aber 
eine andere Agenda.  

Abschließend komme er zum Resümee und zu 
einigen Implikationen. Erstens sei Engagement-
politik ein Politikfeld mit geringer politischer 
Bedeutung. Dies zeige sich nicht zuletzt auch an 
der Befassung mit diesem Bericht. Engagement-
politik sei, auch wenn er die Arbeit des Unter-
ausschusses an dieser Stelle nicht relativieren 
wolle, in der Prioritätenliste von Politik weit 
unten angesiedelt. Die Kommission sei hingegen 
davon überzeugt, dass es ohne Engagement in 
seiner Vielfalt keine soziale Kohäsion, keine 
stabilen demokratischen Strukturen und keine 
Integration gebe. Es gehe dabei nicht um Förder-
programme, sondern um die Identität dieses 
Gemeinwesens und die Frage sei, ob der Unter-
ausschuss für ein solches Thema das richtige 
Gremium sei. Dass es sich „nur“ um einen Unter-
ausschuss handele, sei ja auch schon eine poli-
tische Aussage. Sehr sinnvoll sei aus Sicht der 
Kommission, Engagementpolitik an zentrale 
Politikfelder anzukoppeln. Das geschehe auch 
zum Teil, z. B. im Programm „Demokratie leben!“. 
Aber es müsste darüber hinausgehen. 

Aus Sicht der Kommission bedürfe es zweitens 
einer Strukturpolitik, um Voraussetzungen für 
demokratische Beteiligung und Engagement zu 
schaffen und zu sichern. Die Kommission habe 
hier ein regionales Monitoring empfohlen, das 
dankenswerter Weise auf positive Resonanz 

gestoßen sei. Sie entfalte zudem ein Maßnahmen-
bündel für die verschiedenen Handlungs- und 
Politikfelder und gehe davon aus, dass wirtschaft-
liche und soziale Prosperität zusammengehörten. 

Drittens sei aus Sicht der Kommission eine Enga-
gementförderung gefragt, die soziale Ungleichheit 
und regionale sowie sublokale Diversität reflektie-
re und aufgreife. Wie tektonische Platten beweg-
ten sich die Bedingungen des guten Lebens aus-
einander. Dies müsse man sowohl bezogen auf 
Zielgruppen als auch auf Regionen ernst nehmen. 
Daher sollten die Infrastrukturen der Engagement-
förderung an den Sozialraumbezug gekoppelt und 
geöffnet werden. Zu beachten sei ferner, dass 
bürgerschaftliches Engagement aus Nachbarschaf-
ten und Gemeinschaften entstehe und nicht aus 
irgendwelchen Werbemaßnahmen und Plakat-
aktionen. Wenn es gelingen solle, mehr Menschen 
mit Migrationsgeschichte, die zum Teil sehr stark 
in religiösen und anderen Zusammenhängen 
identitär verwurzelt seien und daraus ihre Sicher-
heit generierten, auch für die Gestaltung des 
Gemeinwesens zu gewinnen, müsse man diese in 
ihren Zusammenhängen ansprechen, damit sie 
sich öffneten. Man denke nur an die aktuelle 
Ditib-Diskussion oder an prekäre Nachbarschaf-
ten. Aus Nachbarschaften und Freundschaften 
ließen sich mehr Menschen für ein öffentlich 
sichtbares Engagement gewinnen. Der Rest sei im 
Wesentlichen eine Mittelschichtsangebots-
Agenda, die auch sinnvoll sei, die aber nicht auf 
die zentralen Herausforderungen reagiere. 

Viertens sei Engagement aus Sicht der Kom-
mission ein Querschnittsthema, das zur Revision 
staatlicher Steuerung in wichtigen Politikfeldern 
zwinge, z. B. im Bereich Gesundheit und Pflege. 
Man müsse sich nur vor Augen führen, was mit 
dem Pflegestärkungsgesetz III passiert sei. 15 Bun-
desländer, die kommunalen Spitzenverbände, der 
Siebte Altenbericht und der Zweite Engagement-
bericht hätten alle dafür plädiert, den Kommunen 
endlich zentrale Aufgaben der Koordination der 
Pflege zu übertragen. Am Ende sei dies machtpoli-
tisch verhindert und diese Chance in der Pflege-
politik leider vertan worden. Das zeige aber auch, 
dass das Thema „Engagement“ struktur- und 
machtpolitisch keine Chance habe. Diesen Befund 
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müsse man ernst nehmen.  

Fünftens behindere die Zentralisierung staatlicher 
Steuerung aus Sicht der Kommission das Engage-
ment vor Ort und verstoße gegen die subsidiäre 
Ordnung des Sozialstaates. Die Kommission habe 
ihre Vorstellungen eines modernen Subsidiaritäts-
konzeptes, das auch im Siebten Altenbericht ent-
faltet worden sei, dargelegt. Engagementpolitik 
berühre prominente Politikfelder und sollte sehr 
stark gemeinwirtschaftliche Strategien und 
hybride Wirtschaftsformen einbeziehen. 

Sechstens habe Engagement aus Sicht der Kom-
mission viel mit der Verteidigung von Lebens-
stilen zu tun. Das Experiment real „Flüchtlinge 
2015/16“ sei beeindruckend gewesen. Es müsse 
aber Konsequenzen für die Engagementpolitik 
haben. Produktivität und Identität seien zudem 
gewissermaßen die zentralen Bezugspunkte für 
die Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Engage-
ment gehe. Das setze aber Vertrauen in das System 
voraus, könne dieses aber auch vermitteln. 

Siebtens sei Engagement nicht immer zivil. Auch 
deshalb gehörten demokratische Beteiligung und 
Engagement aus Sicht der Engagementberichts-
kommission zusammen. Daher seien die norma-
tiven Dimensionen der Zivilgesellschaft bedeut-
sam. Grundwerte der Gesellschaft, die auch die 
Verfassung verkörperten, seien gewissermaßen 
Mitbestandteil einer normativen Vorstellung von 
Zivilgesellschaft. Für Menschen mit Migrations-
geschichte sollten aus dem ethnischen und reli-
giös gebundenen Engagement Wege in eine so 
verstandene Zivilgesellschaft geöffnet und erfahr-
bar gemacht werden. Das sei zwar kompliziert, 
aber hierfür gebe es vielfältige Ansätze, an denen 
kein Weg vorbei führe. Schließlich gelte es dem 
unzivilen Engagement, allemal wenn es die Gren-
zen des Strafrechtes übertrete, mit aller Entschie-
denheit entgegenzutreten.  

Der Vorsitzende dankt Herrn Professor Klie für 
seinen einführenden Beitrag. Man komme nun zu 
Herrn Staatssekretär Dr. Kleindiek und der 
Stellungnahme der Bundesregierung zum Zweiten 

Engagementbericht. 

Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek (BMFSFJ) be-
dankt sich zunächst für die Einladung. Er danke 
auch Herrn Professor Klie und den Mitgliedern 
der Expertenkommission für den Zweiten Engage-
mentbericht und ihr großartiges Engagement, das 
zu diesem Bericht geführt habe, der eine wirklich 
wertvolle und solide Grundlage für die weitere 
Arbeit sei. Die Bundesregierung bewerte den 
Bericht deutlich positiver als der Kommissions-
vorsitzende die Arbeit der Bundesregierung. Die 
Bundesregierung sehe sich durch den Bericht 
bestätigt, bestärkt und auch ermutigt, den einge-
schlagenen Weg in der Engagementpolitik weiter-
zugehen. Eine Reihe der vorgetragenen Kritik-
punkte könne er persönlich nachvollziehen. Die 
Stellungnahme der Bundesregierung sei jedoch 
Ergebnis einer Ressortabstimmung innerhalb der 
Bundesregierung, wo die Auffassungen nun ein-
mal nicht immer gleich seien, was in dem einen 
oder anderen Punkt in der Berichtskommission 
möglicherweise auch der Fall gewesen sei. 

Auch wenn man sich in der eigenen Engagement-
politik bestärkt fühle, heiße dies nicht, dass das, 
was gut laufe oder sich gut entwickelt habe, nicht 
noch verbessert werden könne. Dies gelte auch für 
die Engagementzahlen, obwohl deren Entwick-
lung wirklich gut sei. In den vergangenen fünf-
zehn Jahren habe es einen Anstieg von knapp 
zehn Prozentpunkten bei der Zahl der Menschen 
gegeben, die sich engagierten. Viele engagierten 
sich auch stärker als früher in ihrer Kommune 
und für ihre lokalen Belange. Daher habe sich der 
Auftrag an die Kommission, im Zweiten Engage-
mentbericht vor allem die Kommunen in den 
Blick zu nehmen, als richtig herausgestellt. Die 
Kommunen seien der Ort, an dem deutlich werde, 
wie wichtig Engagement und wie wichtig jene 
Kräfte seien, die durch ihr Engagement das Land 
zusammenhielten und die Gesellschaft lebens-
werter machten. Denn, auch dieses wolle er an 
dieser Stelle noch einmal betonen, Engagement 
sei eben keine Selbstverständlichkeit, sondern es 
sei etwas Besonderes, wenn sich Menschen in 
ihrer Freizeit freiwillig für andere bzw. für eine 
gute Sache einsetzten. Die Bundesregierung habe 
es sehr begrüßt, dass die Kommission auch in die 
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Kommunen vor Ort gegangen sei, wo sich Bürge-
rinnen und Bürger engagierten, und Dialogforen 
in Frankfurt am Main, in Berlin-Friedrichshagen 
und in Loitz in Mecklenburg-Vorpommern durch-
geführt habe, wo unterschiedliche lokale Rahmen-
bedingungen und Kulturen von Engagement ver-
treten seien. Die Kommission habe überall dort 
Menschen getroffen, die einen hohen Gestaltungs-
willen hätten, weil ihnen am Herzen liege, was in 
ihrer Kommune passiere. Die Bundesregierung 
messe auch deshalb der Stärkung und Förderung 
von Engagement eine ganz zentrale Bedeutung 
bei. Er empfehle ausdrücklich allen Kommunal-
verantwortlichen im Land die Lektüre des Zwei-
ten Engagementberichts, denn dieser analysiere 
die Strukturmerkmale von Regionen und ihre 
Potentiale im Hinblick auf das bürgerschaftliche 
Engagement in bemerkenswerter Weise. Dabei 
werde auch deutlich, dass es je nach Region 
durchaus unterschiedliche Herangehensweisen 
zur Stärkung von bürgerschaftlichem Engagement 
gebe, um die Lebensqualität in den Kommunen zu 
verbessern. Die Bundesregierung wolle deshalb 
auch künftig die Menschen unterstützen, die ihre 
Zeit einbrächten und sich für die Demokratie und 
das gesellschaftliche Miteinander stark machten. 

Der Zweite Engagementbericht unterstreiche auch 
eine wichtige Leitlinie der Engagementpolitik der 
Bundesregierung, nämlich dass gute Rahmen-
bedingungen für Engagement nur gemeinsam von 
Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft geschaffen 
werden könnten. Deshalb habe beispielsweise das 
Bundesfamilienministerium seine Engagement-
strategie gemeinsam im Dialog mit der Zivilgesell-
schaft und der Wirtschaft erarbeitet und daher 
könne er auch die vorgetragene Kritik, dass dem 
Engagement als Politikfeld keine große Bedeutung 
beigemessen werde, in diesem Punkt nicht teilen. 
Vielmehr sei der Anstieg der Engagementquote 
auch ein Beleg für die Bedeutung der Unterstüt-
zung von Engagement durch die Engagement-
politik, die insgesamt einen hohen und wichtigen 
Stellenwert habe, was sich an einer ganzen Reihe 
von Projekten durchaus plausibel zeigen ließe. 

Er wolle noch einige Punkte ansprechen, die ihm 
besonders aufgefallen seien. Der Zweite Engage-

mentbericht habe in einer, wie er finde, bemer-
kenswerten Passage die Frage der „dunklen“ Seite 
der Zivilgesellschaft angesprochen, d. h. also 
Menschen und Organisationen, die sich gegen die 
Demokratie und gegen die pluralistische Gesell-
schaft engagierten. Die Formen, in denen sie dies 
täten, seien, auch dies zeige der Bericht, von 
gutem bürgerschaftlichem und zivilem Engage-
ment mitunter kaum zu unterscheiden. Daher sei 
es wichtig, in den Rahmenbedingungen und recht-
lichen Regelungen eine klare Unterscheidung 
vorzunehmen, was man unterstützen und fördern 
wolle. Die Bundesregierung versuche das Engage-
ment in den Kommunen vor Ort durch eine Reihe 
von Vorhaben und Projekten zu unterstützen. Er 
verzichte an dieser Stelle darauf, jene zwei Drittel 
der Stellungnahme zu wiederholen, in denen sich 
die Bundesregierung, wie es Herr Professor Klie 
formuliert habe, vornehmlich mit sich selbst be-
schäftigt habe. Er wolle hier nur stellvertretend 
das 2015 gestartete Netzwerkprogramm „Enga-
gierte Stadt“ sowie das Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!“ nennen, wo man mittlerweile über 
250 lokale Partnerschaften für Demokratie, 
Landesdemokratiezentren in allen 16 Bundes-
ländern, 28 bundeszentrale Träger und über 
100 Modellprojekte fördere. 

Er würde gerne noch auf die Kritik von Herrn 
Professor Klie eingehen, dass Engagementpolitik 
als Programmpolitik nicht hinreichend sei. Diese 
Kritik teile er. Das Bundesfamilienministerium sei 
dezidiert der Auffassung, dass man dauerhaftere 
Strukturen für die Unterstützung von Engagement 
brauche. Ein wirksames Mittel hierfür wäre eine 
gesetzliche Grundlage, die dieses Engagement 
verstetige und verstärke und die das Ministerium 
aus dem Zwang entließe, nur zeitlich begrenzte 
Projekte als Förderinstrument nutzen zu können, 
sondern auch eine andere Form der Förderung 
erlauben würde. Für diese gebe es derzeit jedoch 
nur eng begrenzte rechtliche Möglichkeiten. Daher 
hätte sich das Bundesfamilienministerium sehr 
gut vorstellen können, hierfür eine gesetzliche 
Grundlage zu schaffen. Darüber sei jedoch keine 
Verständigung innerhalb der Bundesregierung 
erzielt worden, obwohl es dazu einen Auftrag im 
Koalitionsvertrag gegeben habe. Es sei daher aus 
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seiner Sicht eine bleibende Aufgabe für die kom-
mende Wahlperiode. Man könnte auch über ande-
re rechtliche Konstruktionen nachdenken, z. B. 
über eine Stiftung, um das Engagement insgesamt 
finanziell abzusichern oder über die Einführung 
einer Infrastrukturförderung, um zu einer dauer-
hafteren Förderung als nur über Projekte zu kom-
men. Insofern könne er die von Herrn Professor 
Klie in diesem Punkt angesprochene Kritik durch-
aus nachvollziehen. Was die erwähnten Fehler in 
der Stellungnahme im Bereich der Pflege anbelan-
ge, werde man noch einmal beim Bundesgesund-
heitsministerium nachfragen. Die Kritik hinsicht-
lich des Freiwilligensurveys habe das Bundes-
familienministerium bereits aufgenommen. Am 
23. Juni 2017 werde ein Workshop mit Vertretern 
aus Wissenschaft und Fachwelt stattfinden, wo 
man über vorhandene Kritikpunkte diskutieren 
und über Verbesserungen nachdenken werde. 
Hierzu würden auch die Mitglieder des Unteraus-
schusses noch eine Einladung erhalten. 

Einen anderen Punkt, den er positiv hervorheben 
wolle, da er eine wichtige Maßgabe auch für wei-
tere Überlegungen bezüglich der Unterstützung 
von Engagement sei, sei der Hinweis, dass man 
darauf achten müsse, nicht nur das Engagement 
der Mittelschicht zu fördern, sondern bei Maßnah-
men alle Gruppen der Gesellschaft einzubeziehen 
und zu erreichen versuchen. In diesem Bereich sei 
noch einiges zu tun. Das betreffe neben der Unter-
stützung von Engagement im Allgemeinen auch 
die Freiwilligendienste im Besonderen, die ein 
sehr schöner Einstieg in freiwilliges Engagement 
seien. Dort überlege man derzeit, wie man mit 
neuen Strategien diejenigen ansprechen könne, 
die nicht von sich aus oder durch ihre Eltern und 
ihr soziales Umfeld animiert seien, einen Frei-
willigendienst zu absolvieren. Denn ein solcher 
Dienst habe immer auch einen persönlichen Nut-
zen und wirke sich bekanntlich auch positiv auf 
die eigenen Perspektiven und Möglichkeiten im 
Lebenslauf aus. Abschließend wolle er sich noch 
einmal bei der Kommission für den Bericht be-
danken, aus dem man viel gelernt habe und der 
eine wichtige Grundlage für die weiteren Über-
legungen und Beratungen sowohl der Bundes-
regierung als auch des Bundestages sein werde.  

Der Vorsitzende dankt Herrn Staatssekretär 
Dr. Kleindiek für seinen Beitrag. Die Fragerunde 
eröffne der Kollege Martin Patzelt. 

Abg. Martin Patzelt (CDU/CSU) betont einleitend, 
er sei sehr dankbar für die vertiefende Heran-
gehensweise und Betrachtung des Phänomens 
„Engagement“ durch die Kommission und auch 
für die von ihr ausgesprochenen konkreten Em-
pfehlungen. Er sei persönlich schon lange davon 
überzeugt, dass Engagement eigentlich eine 
Lebensäußerung eines Demokraten sei und dass es 
Stabilität für die Demokratie erzeugen könne. 
Daher könne man die Wichtigkeit und Besonder-
heit von Engagement gar nicht genug wert-
schätzen. Das hätten sowohl der Bericht als auch 
der Vortrag von Herrn Professor Klie sehr nach-
drücklich zum Ausdruck gebracht und dafür 
wolle er sich bedanken. Der Zusammenhang 
zwischen Freiheit und Subsidiarität sei ein 
Gedanke, der gerade seiner Fraktion sehr nahe 
liege. Denn man sei davon überzeugt, dass Men-
schen ihre persönliche Möglichkeit zur Lebens-
äußerung finden müssten und alles dafür getan 
werde müsse, sie im eigenen und im Interesse der 
Gesellschaft dabei zu unterstützen und zu fördern. 

Gleichwohl wolle er einen Punkt ansprechen, der 
ihm ein wenig „unterbelichtet“ zu sein scheine, 
und zwar das Spannungsverhältnis zwischen 
lokaler Politik einerseits und freiwilligem Engage-
ment andererseits. Die Kommission habe betont, 
dass es oft ein Nebeneinander, im Idealfall aber 
ein Miteinander sei und habe sich für eine Revi-
sion des Subsidiaritätsprinzips ausgesprochen. Er 
sei selbst 16 Jahre in der Kommunalpolitik enga-
giert gewesen. Man habe beispielsweise in Frank-
furt an der Oder das erste brandenburgische Frei-
willigenzentrum eingerichtet. Es bestünden zum 
Teil deutliche Spannungen bei der Frage, was 
Pflicht und was Kür in einer Kommune sei. Bei 
der Reflexion seitens der Kommune spiele oft die 
Sorge um die eigenen Arbeitsplätze und die Be-
fürchtung, eigene Macht und Deutungshoheit ab-
zugeben, eine wichtige Rolle. Die Freiwilligen 
dürften zwar Hilfsdienste verrichten und ergän-
zend wirken, sie hätten aber laut dieser Sicht-
weise nicht die Professionalität und nicht den 
Auftrag, etwas als Partner tatsächlich eigenständig 
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mitzugestalten. Er würde sich wünschen, dass 
dieser Problematik im nächsten Bericht noch ein-
mal genauer nachgegangen werde und die Kon-
fliktfelder beobachtet, beschrieben und vielleicht 
auch Empfehlungen ausgesprochen würden, wie 
man zu einer gelingenden Kooperation kommen 
könne. Im Bereich der Flüchtlingsarbeit sei zum 
Teil gesagt worden, dass der Staat versagt habe 
und dass die Freiwilligen hier tätig geworden 
seien. Der Bericht habe hingegen sehr deutlich das 
notwendige Ergänzungsverhältnis beschrieben, 
das man noch deutlicher auch im Bewusstsein der 
Menschen, die in der Kommune Verantwortung 
trügen, implementieren müsse. Die entscheidende 
Frage sei aus seiner Sicht, wie man vorhanden 
Konflikte konkret entschärfen könne. 

Abg. Svenja Stadler (SPD) dankt Herrn Professor 
Klie für seine Ausführungen und der Sachverstän-
digenkommission für ihre Arbeit. Die Kommission 
sei ja noch in der letzten Wahlperiode von der 
Vorgängerregierung eingesetzt worden. Nun sitze 
man heute hier zusammen und diskutiere im 
Unterausschuss über die Ergebnisse des Engage-
mentberichts und dessen Handlungsempfehlun-
gen und sie frage sich ehrlich, was man innerhalb 
der drei verbleibenden Sitzungswochen dieser 
Wahlperiode damit noch anfangen könne. 

Nach dieser Anmerkung würde sie Herrn Pro-
fessor Klie bitten, noch einmal näher darauf ein-
zugehen, inwiefern ein Unterausschuss aus seiner 
Sicht ein adäquates Gremium für die Begleitung 
der Engagementpolitik sei oder nicht sei. Darüber 
hinaus interessiere sie, ob sich Engagementpolitik 
nach Ansicht der Kommission auf die Struktur-
förderung konzentrieren sollte. So habe sie zu-
mindest Herr Professor Klie verstanden. Sie wür-
de in diesem Zusammenhang gerne wissen, ob das 
dänische Modell Vorbild für eine solche Struk-
turförderung sein könnte, wo eine hauptamtliche 
Unterstützung des Engagements auf kommunaler 
Ebene ja eine wesentliche Rolle spiele.  

Abg. Kerstin Kassner (DIE LINKE.) erklärt, sie 
vertrete als kommunalpolitische Sprecherin ihrer 
Fraktion in der Diskussion die Kollegin Dr. Hein, 
die eine Rede im Plenum halten müsse. Es liege 

auf der Hand, dass Engagement ein ganz wichtiges 
Thema für die Kommunen sei. Ein wenig über-
rascht habe sie, dass Herr Professor Klie betont 
habe, dass die Zahl der Engagierten wachse. Ihre 
Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern seien 
andere. Sie stelle eher fest, dass es immer schwie-
riger werde, engagierte Bürger für Aufgaben zu 
gewinnen, was sicher auch mit der Altersstruktur 
zusammenhänge. Sehr viele junge Leute verließen 
die Region und es blieben die Älteren, die dann 
oft mit Mobilitätsproblemen und der nicht mehr 
vorhandenen Infrastruktur zu kämpfen hätten, 
was es erschwere, sich irgendwo zu treffen, zu 
engagieren und tatsächlich vor Ort tätig zu wer-
den. Das sei möglicherweise ein Spezifikum in 
Vorpommern, aber sie könne sich vorstellen, dass 
dieses Phänomen auch in anderen Landesteilen 
anzutreffen sei. 

Herr Professor Klie habe auch das starke Engage-
ment für Flüchtlinge angesprochen. In der Tat 
seien hier viele Menschen gewonnen worden, die 
sich kurzzeitig engagiert hätten, aber es sei aus 
ihrer Sicht nicht gelungen, daraus wirklich ein 
nachhaltiges Engagement zu entwickeln. Sie 
interessiere, wie Herr Professor Klie dies ein-
schätze. Eine wichtige Frage beim Engagement sei 
auch der Umgang mit Geld. Wenn für Übungs-
leiter im Sport so viele finanzielle Möglichkeiten 
da seien, bleibe oft für darüber hinaus gehendes 
anderes Engagement kaum etwas übrig. Ein 
Problem seien auch „Leuchtturmprojekte“, die 
nicht verstetigt würden und wo am Ende oft nicht 
klar sei, wie die guten Erfahrungen dauerhaft 
genutzt und übertragen werden könnten. Sie 
würde gerne wissen, was die Bundesregierung 
tue, um solche Entwicklungen zu verhindern.  

Abg. Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) bedankt sich ebenfalls zunächst für die 
beiden Beiträge. Auch aus ihrer Sicht wäre es 
sinnvoll gewesen, den Zweiten Engagement-
bericht nicht erst am Ende der Legislaturperiode 
vorzulegen. Denn dann hätte es auch noch die 
Möglichkeit gegeben, in der aktuellen Wahlperio-
de Konsequenzen aus dem Bericht zu ziehen. So 
könne dies erst in der kommenden Wahlperiode 
geschehen. Sie habe eine Reihe von Fragen. Herr 
Professor Klie habe den Sozialraumbezug und das 
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Pflegestärkungsgesetz III sowie das Präventions-
gesetz angesprochen. In beiden seien Sozialraum-
orientierung und kommunale Beteiligung zwar 
mitgedacht worden, aber in der Umsetzung spiel-
ten diese Aspekte keine Rolle. Sie interessiere, ob 
sich die Kommission mit dem Thema „Sozial-
raumbezug“ in den Bereichen Gesundheitsförde-
rung und Pflege und der Frage befasst habe, wie 
man von Bundesebene solche Strukturen auf 
kommunaler Ebene fördern könne. Im Programm 
„Soziale Stadt“ sei ja schon früher kontrovers dis-
kutiert worden, inwiefern der Bund das Quartiers-
management vor Ort unterstützen dürfe. Sie wür-
de daher gerne wissen, ob sich die Kommission 
mit den verfassungsrechtlichen Problemen mit 
Blick auf das Kooperationsverbot im Bereich der 
Engagementförderung befasst habe. 

Sie habe noch weitere Fragen an die Bundesregie-
rung. Auf Seite 12 der Stellungnahme sei das Pro-
blem der unbefriedigend niedrigen Beteiligung 
von Menschen mit Benachteiligungen und Be-
hinderungen bei den Jugendfreiwilligendiensten 
angesprochen worden, das auch bereits im Rah-
men der Evaluation des Bundesfreiwilligendienst-
gesetzes sowie des Gesetzes zur Förderung von 
Jugendfreiwilligendiensten festgestellt worden sei. 
Sie interessiere, welche Konsequenzen die 
Bundesregierung daraus ziehen wolle und welche 
Maßnahmen sie plane. Darüber hinaus würde sie 
gerne wissen, ob die Bundesregierung beabsich-
tige, den Bundesfreiwilligendienst mit Flücht-
lingsbezug in die Regelfinanzierung zu über-
führen. Außerdem habe die Bundesregierung im 
vergangenen Sommer das Zivilschutzkonzept 
evaluiert und festgestellt, dass mit dem Engage-
ment eine tragende Säule des Zivilschutzes zu-
sammenzubrechen drohe. Was plane die Bundes-
regierung, um dies zu verhindern? 

Ferner würde sie den Staatssekretär um Auskunft 
darüber bitten, ob das Demokratiestärkungsgesetz 
in dieser Wahlperiode noch komme, wann die 
Wirkungsanalyse des Patenschaftsprogramms 
„Menschen stärken Menschen“, die für das zweite 
Quartal 2017 angekündigt gewesen sei, vorgelegt 
werde und wann die Wirkungsanalyse für das 
auch angesprochene Programm „Engagierte Stadt“ 
publiziert werde.  

Abg. Dr. Dorothee Schlegel (SPD) dankt der 
Kommission für ihre sehr gute und reflektierte 
Analyse des Engagements in Deutschland. Sie 
wolle eine Anmerkung zum Bereich der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit machen. Wenn man 
davon ausgehe, dass Ehrenamt im Prinzip eine 
soziale Kompetenz sei, die man erlernen müsse, 
sollte man hierfür schon relativ früh, z. B. in Kita 
oder Schule, Möglichkeiten schaffen. Auch Struk-
turen der offenen Kinder- und Jugendarbeit seien 
dafür wichtig. 

Es sei auch betont worden, dass es richtig gewe-
sen sei, die Kommunen beim Thema „Engage-
ment“ in den Blick zu nehmen, da es hier statt-
finde und gelebt werde. Hierfür brauche es jedoch 
auch Menschen, die wüssten, wie man bürger-
schaftliches Engagement fördern könne. Bei 
Bürgermeistern sei diese Kompetenz aus ihrer 
Sicht oft nicht vorhanden. Ihre Frage sei daher, ob 
so etwas wie ein Pflichtfach „Engagementförde-
rung“ z. B. an Verwaltungsfachhochschulen 
notwendig sei, denn ansonsten werde man, so 
fürchte sie, an dieser Stelle nicht weiterkommen. 
Sie finde daher das von der Kollegin Stadler 
erwähnte dänische Modell gut, wo es in jeder 
Kommune einen hautamtlichen Ansprechpartner 
gebe, der die Engagierten unterstütze und schaue, 
was diese in den verschiedenen Engagement-
bereichen an konkreter Unterstützung benötigten. 

Herrn Professor Klie habe auch das Thema „Mo-
netarisierung“ angesprochen und sich für Über-
prüfungen ausgesprochen, wie die Übungsleiter-
pauschale wirke. Wenn die Hälfte der Übungslei-
ter auf das Geld zugunsten des Vereins verzichte, 
würden sich die Vereine wahrscheinlich bedan-
ken, wenn in diesem Bereich nun Überprüfungen 
stattfänden. Abschließend wolle sie betonten, dass 
sie sich ebenso wie die Kollegin Stadler für die 
Einsetzung eines ordentlichen Ausschusses für 
bürgerschaftliches Engagement ausspreche. Sie 
würde es begrüßen, wenn diese Forderung auch 
von wissenschaftlicher Seite unterstützt würde.  

Abg. Ingrid Pahlmann (CDU/CSU) dankt Herrn 
Professor Klie für seine Ausführungen und der 
gesamten Kommission für die Vorlage eines sehr 
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klar strukturierten Berichtes, der sich trotz seiner 
Länge wie ein gutes Handbuch zu den vielfältigen 
Bereichen des Engagements lesen lasse. Im Gegen-
satz zur Abgeordneten Kassner habe sie als Stadt-
rätin bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass das 
Engagement abgenommen habe. Eher sei das 
Gegenteil der Fall. Gerade durch die Flüchtlings-
situation habe man einen Aufwuchs an Engage-
ment gehabt, auf den die Kommunen auch reagiert 
hätten. Es gebe seitdem in ihrer Stadt auch end-
lich ein Engagementbüro bei der Kreisverwaltung, 
das wahrscheinlich nicht eingerichtet worden 
wäre, wenn es dieses große Engagement in diesem 
Bereich nicht gegeben hätte. Die Kommission 
habe festgestellt, dass es zum Teil durchaus kon-
kurrierende engagementfördernde Infrastruktur-
einrichtungen in den Kommunen gebe, und habe 
gefordert, dass sich diese besser untereinander 
abstimmen müssten. Die Frage sei, wie dies 
gelingen könne, denn aus ihrer Sicht sei es in der 
Tat nicht sinnvoll, Doppelarbeit zu verrichten. 

Herr Staatssekretär Dr. Kleindiek habe die 
„Projektitis“ bemängelt und kritisch hinterfragt. 
Gleichwohl halte sie die Förderung von Projekten 
für wichtig. Alles, was man in dauerhafte Struk-
turen überführe, sei immer auch ein wenig mit der 
Gefahr verbunden, dass Innovationen ausgebremst 
würden. Sie finde es daher gut, wenn durch Pro-
jekte auch neue Ideen gefördert würden und 
dadurch wachsen könnten. Sie sei daher gegen 
eine vollständige Streichung der Projektförderung. 
Denn auch Projekte benötigten oftmals lediglich 
einen kleinen finanziellen Anschub, um sich wei-
terzuentwickeln und wenn sie sich nicht bewähr-
ten, müsse man sie dann auch nicht weiter för-
dern.  

Der Vorsitzende dankt den Kolleginnen und 
Kollegen für die Vielzahl der Fragen. Bevor er 
Herrn Professor Klie die Gelegenheit zur Antwort 
geben wolle, erinnere er daran, dass man diesen 
Tagesordnungspunkt gegen 18:45 Uhr abschließen 
wolle. 

Herr Prof. Dr. Thomas Klie (Vorsitzender der 
Sachverständigenberichtskommission für den 

Zweiten Engagementbericht) bedankt sich zu-
nächst für die vielen würdigenden und bestä-
tigenden Rückmeldungen der Mitglieder, die er 
gerne an die anderen Kommissionsmitglieder 
übermitteln werde. Er wolle bei der Beantwortung 
mit der letzten Frage der Abgeordneten Pahlmann 
nach der „Projektitis“ beginnen. Gegen Impulse 
sei gar nichts einzuwenden, da diese in der Tat 
Entwicklungen anstoßen könnten, die sich dann 
verselbständigten. Mit einer guten Projektförde-
rung könnten durchaus auch Strukturen befördert 
und Kulturen und Politikstile beeinflusst werden. 
Für Letzteres könnte er eine Reihe von Beispielen 
aus Mecklenburg-Vorpommern geben. 

Die Abgeordnete Dr. Schlegel habe das Thema 
„Bürgerkommune“ angesprochen. In der Tat 
erachte die Kommission ein solches Leitbild, das 
eine lange Tradition habe und von Herrn Pro-
fessor Bogumil und anderen entwickelt worden 
sei, als sinnvoll. Von anderen werde es hingegen 
auch skeptisch gesehen. Aus Sicht der Kommis-
sion gebe es jedoch keine Alternative zu einer 
governanceorientierten Kommunalpolitik. Diese 
müsse man lernen. Daher begrüße die Kommis-
sion, dass die KGSt die Bürgerkommune als ver-
bindliches Leitbild für die Kommunen mit ent-
sprechenden Handreichungen empfehle, die Im-
plikationen für die Ausbildung, für die Weiterbil-
dung und auch für die Kommunalberatung hätten. 
Im Rahmen des „Neuen Steuerungsmodells“ sei 
viel Geld in eine bestimmte Logik kommunalen 
Handelns investiert worden, würde man dieses 
nur Ansatzweise in Richtung Bürgerkommune, 
d. h. einer Governance der verschiedenen Akteure 
im trisektoralen Sinne, stecken, könnten auch 
diejenigen davon profitieren, die noch so nicht 
viel Erfahrung mit Engagementförderung hätten. 
Alle Empfehlungen der Kommission seien im 
Übrigen mit Kommunalpolitikern abgestimmt 
worden. Man habe eine große Runde mit allen 
kommunalen Spitzenverbänden und mit Kommu-
nalpolitikern aus allen politischen Schattierungen 
und Regionstypen durchgeführt, was ihm sehr 
wichtig gewesen sei. Man rede den Kommunal-
politikern mit den Empfehlungen zwar nicht nach 
dem Mund, aber diese mit ihnen abzustimmen, 
sei sinnvoll gewesen, da man ansonsten Gefahr 
gelaufen wäre, dass sie von der Bundesregierung 
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von vornherein ignoriert worden wären.  

Der Abgeordnete Patzelt habe die Frage der Subsi-
diarität thematisiert, die letztlich auf Luther 
zurückgehe. Oswald von Nell-Breuning habe diese 
erst viel später für die Sozialpolitik ausformuliert. 
Ohne die Synode von Emden im Jahr 1571 gäbe es 
diese sehr wichtige Vorstellung von Gesellschaft 
nicht. Die Calvinisten hätten erstmals ausgeführt, 
was Subsidiarität eigentlich als Gesellschafts-
modell bedeute. Dieses habe mannigfache Konse-
quenzen für die Politikgestaltung und für die Kon-
zeption von Politik, über die sich die Kommission 
sehr viele Gedanken gemacht habe. Die Kommis-
sion spreche nicht, wie es Oswald von Nell-Breu-
ning im Übergang von der vormodernen zur 
modernen Gesellschaft noch formuliert habe, von 
den „konzentrischen Kreisen“, die erst einmal 
eigenverantwortlich für das seien, was sie tun 
könnten und wo die übergeordnete Instanz nur 
eingreife, wenn es die untere nicht schaffe. Viel-
mehr sei die Kommission im Sinne von Martha 
Nussbaum davon überzeugt, dass erst die Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden müssten, 
damit die kleinen Einheiten befähigt seien, ihre 
eigenen Angelegenheiten gestalten zu können. Das 
sei ein wichtiger Unterschied. Jeder solle also das 
ihm gemäße zur Gestaltung einer gesellschaft-
lichen Gesamtaufgabe beitragen. In diesem Sinne 
verstünden die Kommissionen für den Siebten 
Altenbericht und den Zweiten Engagementbericht 
Subsidiarität. Das heiße auch, dass es ein Mitein-
ander von Haupt- und Nebenamt, von Professio-
nellen und Freiwilligen, von Wirtschaft, Politik 
und Drittem Sektor geben müsse. Daher sei aus 
Sicht der Kommission Hybridität ein sehr ange-
messenes Konzept, das auch in der politischen 
Logik eine größere Rolle spielten sollte, z. B. im 
Bereich der Pflege. Viele seien jetzt Befürworter 
von Wohngruppen und Wohngemeinschaften. 
Diese seien jedoch nur dann gut, wie in einer 
Studie für das BMG herausgearbeitet worden sei, 
wenn sie hybride betrieben würden, d. h. wenn 
Angehörige, Freiwillige und beruflich Tätige zu-
sammenwirkten und jeder das ihm gemäße bei-
trage – die einen den Humor und die Fähigkeit, 
Kuchen zu backen, die anderen die Professionali-
tät und die dritten die Zeit und die Emotionalität. 

Das zusammen bringe gutes Leben für die Pflege-
bedürftigen erst hervor. Solche Wohngruppen 
sollten aber nicht so wie in § 38a SGB XI gefördert 
werden, wo eine betriebswirtschaftliche Logik im 
Sinne der Anbieter, aber nicht im Sinne der 
Hybridität vorherrschend sei. Hier lasse sich viel 
durch eine gute sozial- und ordnungsrechtliche 
Rahmung gestalten. Hamburg mache dies sehr gut 
und gestalte die Förderung von solchen Wohn-
gruppen hybride im Sinne einer Governance. Es 
sei aus seiner Sicht ausgesprochen wichtig, dass 
es hierfür rechtlich flankierende Impulse gebe, 
damit Zivilgesellschaft und Staat vernünftig mit-
einander agieren könnten und sich eine gelingen-
de partnerschaftliche Kooperation entfalte. 

Die Abgeordnete Stadler habe die Strukturpolitik 
angesprochen. Es gebe zwei verschiedene Formen 
der Strukturpolitik. Die eine beziehe sich auf die 
strukturellen Voraussetzungen einer Region. Ant-
worten auf die strukturelle Langzeitarbeitslosig-
keit ließen sich nicht mit Hilfe von Engagement-
förderung finden, sondern hierfür bedürfe es ent-
sprechender Programme. Darauf sei die Kommis-
sion mit Blick auf das Stichwort „ABM“ ausführ-
lich eingegangen. Man habe u. a. ein Dialogforum 
in Loitz in Mecklenburg-Vorpommern durchge-
führt. Dort gehöre der Gemeinde fast nichts mehr 
und es gebe sehr viel Spekulation im Bereich 
landwirtschaftlicher Flächen. Der Bürgermeister 
habe ihm erklärt, er komme sich vor wie ein 
„Häuptling im Kolonialland“. Er könne eigentlich 
gar nichts selber gestalten. Das sei natürlich keine 
Grundlage für eine gestaltende Kommunalpolitik. 
Man müsse daher darüber nachdenken, wie zen-
trale Elemente der Daseinsvorsorge vor Ort tat-
sächlich ausgestaltet werden könnten. 

Man habe in der Kommission durchaus kontro-
vers über das Für und Wider des Wegfallens 
kleiner Gemeinden diskutiert, die unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten keine Zukunft mehr 
hätten. Er sei der Bundesregierung dankbar dafür, 
dass sie es der Kommission ermöglicht habe, sol-
che Fragen mit sehr unterschiedlichen Akteuren 
in einem diskursiven Format zu erörtern. Wenn 
man solche Orte lebenswert erhalten wolle, müsse 
sich das Engagement auf alle Bereiche beziehen, 
auf Gesundheit, auf Pflege, auf den ÖPNV etc., die 
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gute Bedingungen vor Ort ausmachten und 
hybride zu gestalten seien. Das Land Brandenburg 
habe das insofern gut gemacht, dass es landes-
rechtlich Standardabsenkungen vorsehe, damit 
z. B. Güterverkehr und Personennahverkehr 
miteinander verkoppelt werden könnten. Die 
Daseinsvorsorge in prekären Regionen müsse als 
Aufgabe in einen kommunalpolitischen Diskurs 
eingebunden werden, bei dem Ehrenamtliche und 
Professionelle gleichberechtigt zusammenwirkten, 
um die Bedingungen guten Lebens zu erzeugen. 
Ehrenamtliche sollten nicht einfach als Helfer 
„rekrutiert“ werden, damit Aufgaben, die sonst 
nicht mehr erledigt werden könnten, wahrge-
nommen würden. Notwendig sei stattdessen eine 
kommunalpolitische Befassung mit den Bedin-
gungen guten Lebens. Geschehe dies, dann fänden 
sich auch Leute, die z. B. den Bürgerbus führen 
und damit die Voraussetzung dafür schafften, dass 
gesundheitliche Infrastrukturen überhaupt wahr-
genommen werden könnten etc. 

Strukturpolitik brauche man auch im Bereich 
Sicherheit. Wenn es in Sachsen zum Teil vier 
Stunden dauere, bis die Polizei komme, um 
rechtsradikalen Angriffen entgegenzutreten, dann 
sei dies unerträglich. Wenn man in einer Gesell-
schaft leben wolle, wo man auf den Staat ver-
trauen könne und sich deswegen auch engagiere, 
müssten die Voraussetzungen dafür auch überall 
gewährleistet werden. Wie dies konkret gelingen 
könne, sei Gegenstand kommunalpolitischer Aus-
einandersetzungen. 

Das von der Abgeordneten Stadler angesprochene 
dänische Beispiel für Strukturpolitik lasse sich 
nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragen, 
wo es noch einmal ein stärkeres eigensinniges 
Engagement gebe und wo es verschiedene auf 
Konflikt und Wandel sowie auf Bewahrung ausge-
richtete Engagementformen gebe. In Skandinavien 
existiere seitens der Bürger ein hohes Staatsver-
trauen, das man so nicht ohne weiteres auf 
Deutschland übertragen könne. Was man aber in 
jedem Fall von den skandinavischen Ländern 
lernen könne, sei, dass eine ausreichende wohl-
fahrtstaatliche Versorgung Engagement befördere. 
Gerade im Bereich der Pflege gebe es in Skandina-
vien eine gute Ausstattung mit Pflegeleistungen 

sowie viermal so viel Pflegekräfte pro Kopf der 
Bevölkerung als in Deutschland. Daher sei das 
Engagement im Pflegebereich in Skandinavien 
auch deutlich höher. Sozial- bzw. wohlfahrtsstaat-
liche Versorgungsstandards in diesen Feldern und 
Engagement hingen zusammen. Wer sich ausge-
beutet fühle oder wer bis an die Grenzen seiner 
Kraft gehen müsse, für den stehe die Frage der 
Subsistenzsicherung und nicht Engagement als 
Lebensstil im Mittelpunkt. Insgesamt seien die 
Strukturen in Deutschland komplexer als in 
Dänemark. 

Die verschiedenen Förderinstrumente sollten 
dabei nicht vereinheitlicht, sondern miteinander 
ins Gespräch gebracht und Kooperationen ver-
anlasst werden. Das könne z. B. durch Netzwerk-
arbeit oder durch Care-Management in relevanten 
Bereichen der Gesundheit und Pflege geschehen, 
um eine informationelle lokale und sublokale Ver-
netzung auf Projekt- und Milieuebene zu beför-
dern. Es sei die Kunst von Governance, diese ver-
schiedenen Akteure zusammenzubringen. Er wür-
de sich auch wünschen, dass Innovationsprogram-
me besser untereinander abgestimmt würden und 
dass auf der Ebene der Bundesländer nicht kon-
kurrierende Ministerien für den ländlichen Raum 
und für Soziales zuständig seien und letztlich das 
Gleiche förderten. Ähnliches gelte auch für die 
Bundesebene. Daher habe die Kommission auch 
Kontakt zu anderen Bundesministerien gesucht, 
beispielsweise zum Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, da 
dieses zum Teil sehr relevante Förderprogramme 
habe, die stärker auf andere zu beziehen seien. 

Die Abgeordnete Kassner habe betont, dass sie in 
Mecklenburg-Vorpommern die Erfahrung gemacht 
habe, dass Engagement eher abnehme. Solche Re-
gionen gebe es natürlich. Man habe im Zweiten 
Engagementbericht sehr genau analysiert, dass in 
manchen Bereichen und auch bei manchen Orga-
nisationen Rückgänge im Engagement zu ver-
zeichnen seien, während in anderen Bereichen – 
und diese seien dominant – das Engagement 
zunehme. Es gebe im nachbarschaftlichen Bereich 
insgesamt ein sehr hohes Engagement. Laut Zeit-
verwendungsstudie leisteten 21 Prozent der Nach-
barn in Deutschland regelmäßig instrumentelle 
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Unterstützungsleistungen für alte Menschen in 
ihrer Nachbarschaft. Hingegen engagierten sich 
nur 0,2 Prozent der Bevölkerung bürgerschaftlich 
oder ehrenamtlich für auf Pflege angewiesene Per-
sonen. Dort, wo Menschen im hohen Alter keine 
nachbarschaftliche Unterstützung erführen, droh-
ten sie, sozial zu exkludieren. Insofern sei es sinn-
voll, primär in Nachbarschaften zu investieren, 
woraus sich dann auch andere Formen des Enga-
gements entwickeln könnten. Aber erst einmal 
stehe im Vordergrund, Stabilität im Alltag zu 
schaffen und Zugehörigkeit zu sichern und dabei 
spielten nachbarschaftliche und Freundeskreise 
eine herausragende Rolle. 

Aus Sicht der Kommission müsse auch besser 
kommuniziert werden, dass Engagement Teil der 
eigenen Lebensführung und des Lebensstils sei. 
Man habe im Bericht etwa sehr ausführlich dar-
gelegt, wie wichtig es sei, Fragen des Lebensstils 
und des Demokratielernens im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit zu verankern. Ein langes 
Kapitel beschäftige sich mit frühen Formen der 
Demokratieaneignung in Kindertagesstätten und 
mit Service Learning, die gefördert und ausgebaut 
werden müssten. Denn nicht die Engagementför-
derung habe das höhere Engagementniveau 
bewirkt, sondern ein besserer Gesundheitsstatus 
sowie höhere Einkommen und Bildung seien die 
entscheidenden Faktoren hierfür gewesen. Nicht 
nachgewiesen sei hingegen, ob es Zusammen-
hänge zwischen dem Vorhandensein von engage-
mentfördernden Infrastruktureinrichtungen und 
dem Engagementniveau gebe. 

Zum Thema „Monetarisierung“ habe sich die 
Kommission in einem langen Kapitel sehr diffe-
renziert geäußert. Man fordere dort eine Rechen-
schaftspflicht nicht vom Einzelnen, sondern von 
der Politik darüber ein, welche Effekte die Steuer-
vergünstigungen im Bereich der Übungsleiter- 
und Ehrenamtspauschale hätten und wer davon 
profitiere. Dies könne man bei Steuerminderein-
nahmen in Höhe von 807 Millionen Euro auch 
verlangen. Die Abgeordnete Dr. Schlegel habe 
darauf hingewiesen, dass sich die Sportvereine 
auch über die Übungsleiterpauschale, die eigent-
lich eine ganz andere Aufgabe habe, finanzierten. 
Das sei jedoch aus seiner Sicht keine gezielte 

Engagementpolitik. Man müsse den Nutzen von 
Förderinstrumenten mit reflektieren und gege-
benenfalls neu bedenken. 

Im Bereich der Monetarisierung sei sehr viel 
falsch gemacht worden. Aber ein wichtiger Be-
fund sei auch, dass Engagement nach wie vor 
überwiegend unentgeltlich ausgeübt werde. Die 
Meisten wollten auch kein Geld dafür und dies sei 
auch gut so. Denn der Wesensgehalt von Engage-
ment sei nun einmal die Unentgeltlichkeit. Wenn 
in bestimmten Bereichen darüber nachgedacht 
werde, wie mit Geld umgegangen werden solle, 
sei dagegen nichts einzuwenden, solange es dafür 
eine Ordnung gebe, die transparent sei und be-
stimmten Kriterien genüge. Herr Professor Hüther 
habe im Bericht eine Ordnungspolitik entwickelt, 
in der das Engagement auch ordnungspolitisch 
seine Bedeutung erhalte. Die Lektüre lohne sich 
insbesondere, wenn man von der Programmorien-
tierung der Engagementpolitik wegkommen wolle. 

Was die Frage Unterausschuss oder Hauptaus-
schuss anbelange, befürworte er gerne letzteres. 
Die Frage sei aber auch, ob ein solches parlamen-
tarisches Gremium in einem Ressort richtig ver-
ortet sei. Was das BMFSFJ in einer immanenten 
Betrachtungsweise als eigene Engagementstrategie 
herausgearbeitet habe, sei durchaus wichtig und 
richtig, weil darin die Programme des Hauses auf-
einander bezogen worden seien. Das sei aber noch 
lange keine Engagementpolitik der Bundesregie-
rung. Eine solche Engagementstrategie der 
Bundesregierung zu entwickeln, wäre bedeutend 
aufwändiger, da z. B. weder das Engagement im 
Sport noch im Katastrophenschutz oder im Um-
weltbereich in der Zuständigkeit des BMFSFJ 
liege. Dies alles müsste dann aufeinander bezogen 
werden. Wenn man die Annahme der letzten 
Bundesregierung bei der Auftragserteilung für den 
Zweiten Engagementbericht ernst nehme, nämlich 
dass Engagement und Demokratie die Grundlagen 
für eine stabile Gesellschaft seien, sei die Frage, 
ob das Thema nicht langfristig im Bundeskanzler-
amt zu verankern wäre. Denn Engagementpolitik 
lediglich als Ressortpolitik zu begreifen, sei vom 
Anspruch her zu kurz gedacht.  
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Hinsichtlich der Zeitabläufe sei es mehr als iro-
nisch, dass die letzte Bundesregierung noch den 
Auftrag für den neuen Engagementbericht mit der 
Begründung gegeben habe, dass die künftige aus 
ihm noch in dieser Legislaturperiode Konsequen-
zen ziehen können solle, der Bericht dann aber 
erst kurz vor Ende dieser Wahlperiode vorgelegt 
werde. Das sei nicht gut gewesen und hier fühle 
sich die Kommission auch ein wenig „veralbert“, 
denn dafür gebe es keine nachvollziehbare 
Begründung. Wenn man das Thema ernst nehmen 
würde, hätte man den Zweiten Engagementbericht 
auch ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher vor-
legen können, denn schließlich habe man der rein 
ehrenamtlich arbeitenden Kommission einen 
erheblichen Zeitdruck bei der Fertigstellung ab-
verlangt und die Bundesregierung sei hinsichtlich 
der Personalausstattung sicherlich deutlich besser 
ausgestattet als die Kommission. Er würde in 
jedem Fall dafür plädieren, sehr zeitnah die 
nächste Kommission zu benennen und das 
nächste Schwerpunktthema festzulegen, damit die 
Chance bestehe, dass der Dritte Engagement-
bericht dem Parlament in der kommenden Wahl-
periode früher vorgelegt werden könne.  

Die Abgeordnete Schulz-Asche habe das Pflege-
stärkungsgesetz III und das Präventionsgesetz an-
gesprochen. Hier gebe es Möglichkeiten und aus-
gereifte Konzepte, die mit Ausnahme von Sachsen 
auch in allen Ländern unterstützt würden. Der 
Bund könne z. B. im Gesundheitswesen popula-
tionsbezogene IV-Verträge viel stärker fördern, 
wie dies in Hamburg-Billstedt, im Kinzigtal und 
anderswo bereits praktiziert werde. Auch „Soziale 
Stadt“-Ansätze würden ja nicht unbedingt mit 
dem Kooperationsverbot kollidieren. Die Kommis-
sion habe auch dringend empfohlen, die verschie-
denen Spielarten der Kooperation im kooperati-
ven Föderalismus rechtlich durchzudeklinieren. 
Dafür gebe es schon einige Beispiele, etwa das 
bereits genannte Demokratiestärkungsgesetz, das 
aber auch nicht alle relevanten Bereiche betreffe. 
Daher plädiere die Kommission dafür, wenn nicht 
zu einer vollständigen Aufhebung so doch zumin-
dest zu einer Relativierung des Kooperations-
verbotes zu kommen.  

Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek (BMFSFJ) be-
dankt sich für die Anmerkungen und Nachfragen 
der Mitglieder, die er versuchen werde, möglichst 
vollständig zu beantworten. Von einigen Abgeord-
neten sei die Frage der dauerhaften bzw. der Ver-
stetigung von Engagementförderung angesprochen 
worden. In diesem Zusammenhang liege es nahe, 
das Demokratiestärkungsgesetz zu erwähnen, das 
das BMFSFJ als Ressort vorgelegt habe. Es befinde 
sich nach wie vor in der Frühkoordinierung beim 
Bundeskanzleramt. Leider habe bisher keine Ver-
ständigung darüber erzielt werden können, den 
Gesetzentwurf im Kabinett zu beschließen. Dafür 
sei es in dieser Legislaturperiode nun wohl auch 
zu spät, sodass es vor der Wahl nicht mehr kom-
men werde. 

Aus seiner Sicht schlössen sich eine bessere 
dauerhaftere Förderung von Strukturen und eine 
Projektförderung keineswegs aus. Er habe in den 
vergangenen dreieinhalb Jahren des Öfteren fest-
gestellt, dass man als Ministerium aus Mangel an 
Alternativen auf eine Projektförderung ausge-
wichen sei, obwohl zumindest eine mittelfristig 
dauerhafte Förderung von Strukturen eigentlich 
besser gewesen wäre. Denn eine unechte Projekt-
förderung sei aus seiner Sicht keine gute Lösung. 
Ein Instrument, um dies ändern, wäre z. B. die 
Einführung einer Infrastrukturförderung gewesen. 
Denn die institutionelle Förderung in die Breite 
auszuweiten, da gebe er der Abgeordneten Pahl-
mann recht, wäre mit der Gefahr verbunden, dass 
sich diese verselbständige und verfestige. Aber es 
wären kluge Wege dazwischen denkbar und er 
werbe sehr dafür, sich mit diesen näher zu be-
schäftigen und diese auch zu bestreiten. Leider 
habe er dafür innerhalb der Bundesregierung noch 
nicht genügend Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
gefunden, obwohl er zu Beginn der Legislatur-
periode einen entsprechenden Vorstoß unternom-
men habe. 

Was das Engagement insgesamt anbelange, könne 
man konstatieren, dass es zunehme und dass es 
jünger und auch weiblicher werde, auch wenn 
dies nicht überall so sei. Denn die Bedingungen in 
den einzelnen Regionen seien zum Teil sehr 
unterschiedlich. Daher sei es auch richtig gewe-
sen, dass sich der Zweite Engagementbericht mit 
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den konkreten Bedingungen des Engagements auf 
der kommunalen Ebene beschäftigt habe. 

Die Abgeordnete Schulz-Asche habe nach dem 
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug 
gefragt. Dieser sei vom Gesetzgeber bis zum 
31. Dezember 2018 begrenzt worden. Gebe es bis 
dahin keinen anderen Beschluss des Bundestages, 
werde er danach auslaufen. Die ebenfalls ange-
sprochene Initiative „Engagierte Stadt“ sei ein 
schönes und wichtiges Projekt. Derzeit werde die 
zweite Projektphase vorbereitet und auch eine 
Evaluation der ersten Projektphase erarbeitet. Der 
Zivilschutz sei zunächst einmal eine staatliche 
Pflichtaufgabe. So wie er es wahrgenommen habe, 
könnten die im Rahmen der Evaluation des Zivil-
schutzkonzeptes identifizierten Defizite nicht 
durch freiwilliges Engagement kompensiert wer-
den und sollten dies auch nicht. Er werde bezüg-
lich dieser Frage aber gerne noch einmal das 
Bundesinnenministerium um Auskunft bitten. 

Die Abgeordnete Schulz-Asche habe auch nachge-
fragt, was die Bundesregierung tue, um bisher 
unterrepräsentierte Gruppen in den Jugendfrei-
willigendiensten stärker anzusprechen. Das sei 
ein Thema, mit dem sich das BMFSFJ kontinuier-
lich beschäftige. Man habe diese Frage zunächst 
einmal für den Bereich des internationalen 
Jugendaustausches intensiver durchdekliniert und 
konkrete Vorschläge entwickelt und wolle diese 
nun auch auf andere Bereiche übertragen. 

Die Abgeordnete Dr. Schlegel habe danach gefragt, 
wie man die Engagementinfrastrukur noch stärker 
unterstützen und fördern könne. Das BMFSFJ 
habe sich in dieser Legislaturperiode intensiv 
damit beschäftigt, Strukturen zu unterstützen, um 
die Förderung von Engagement auf lokaler Ebene 
zu forcieren. Man fördere z. B. die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freiwilligenagenturen mit ihren 
mehreren hunderten lokalen Strukturen und 
Anlaufstellen für Engagementinteressierte, die 
sehr gut miteinander vernetzt seien und die ihre 
Erfahrungen im Bereich der Engagementförderung 
untereinander austauschten. Dies sei auch im 
Rahmen der im Jahr 2015 gestarteten Initiative 
„Engagierte Stadt“ mit ihren insgesamt 50 Stand-
orten sehr gut gelungen. Diese Beispiele zeigten, 
dass das BMFSFJ darauf achte, dass sich Struktu-
ren bildeten, die dauerhaft lebens- und arbeits-
fähig seien und die dabei helfen könnten, das 
Engagement in seinen ganz unterschiedlichen 
Ausprägungen zu unterstützen.  

Der Vorsitzende dankt Herrn Professor Klie und 
Herrn Staatssekretär Dr. Kleindiek für ihre inte-
ressanten Beiträge und ihre Beantwortung der 
zahlreichen Fragen der Mitglieder. Er schließe 
damit den öffentlichen Teil der Sitzung und bitte 
alle Besucherinnen und Besucher, den Sitzungs-
saal zu verlassen, damit die Sitzung nicht-
öffentlich fortgesetzt werden könne.  

 
Schluss öffentlicher Teil der Sitzung: 18:45 Uhr 
 
 
 
 
 
Willi Brase, MdB 
Vorsitzender 
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